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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von In-
teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Höhe der Altersrente
beim Tod
des Ehepartners
Frau V. E. ist 58 Jahre alt und
noch berufstätig. Ihr Mann ist 66
Jahre alt und somit Bezüger
einer einfachen Altersrente und
einer Zusatzrente für seine noch
nicht 62jährige Ehefrau. Wenn
V. E. das 62. Altersjahr vollendet
haben wird, werden diese beiden
Renten durch eine Ehepaar-AI-
tersrente abgelöst. Die Frage von
Frau V. E.: <r R7ev/<?/ bekomm/
der über/ebende Partner, wenn wir
emma/ die Pbepaar-d/tersrente
erba/ten wnd e/n Eke/rattner
stirbt?»
Die Altersrente des Ehemannes
wurde auf Grund seiner eigenen
AHV-Beiträge berechnet. Wird
Frau V. E. 62, so werden für die
Berechnung der Ehepaar-Alters-
rente zu den Beiträgen des Ehe-
mannes ihre eigenen Beiträge
hinzugenommen. Dadurch wird
der gesamte Rentenanspruch
verbessert, was von der Aus-
gleichskasse bereits bestätigt
worden ist, wie Frau V. E.
schreibt. Stirbt einer der Ehe-

partner, so erhält der überleben-
de Teil eine einfache Altersrente,
und zwar wird dann die Berech-
nungsgrundlage beibehalten, die
für die Berechnung der Ehepaar-
Altersrente gegolten hat. Die
höchstmögliche einfache Alters-
rente ist gegenwärtig 1500 Fran-
ken im Monat. Eranz i/o^man«

Der Jurist
gibt Auskunft

Enterbung
der Halbgeschwister
beb bin ein a/ieini'iebender JFtt-

wer, Jahrgang 79/6. /ch habe
keine Nachkomme« and meine
Matter isi »ebon Zange gestorben.
Meine nächsten Ferwandten sind
zwei 7/a/bge.sckwtt/er aas der Ehe
meiner Matter, beb se/bst war
vorehe/ich geboren and nicht das
/Lind des späteren Ehemannes
meiner Matter, beb wachs desba/b
bei meinen Grosse/tern aa£ Mit
meinen bba/bgesebwistern hatte
ich nie .Kontakt and ich /rage
mich, ob ich sie beate anter dem

neaen Erbrecht enterben kann.
b. E in E.

Ihre Halbgeschwister sind Ihre
gesetzlichen Erben, da Sie heute
weder Nachkommen noch einen
Ehegatten noch Eltern hinterlas-
sen. Aufgrund Ihrer Zuschrift
gehe ich davon aus, dass Sie von
Ihrem leiblichen Vater seinerzeit
nicht als Sohn anerkannt wurden
und also zu ihm kein rechtliches

Kindesverhältnis hatten. Oder
aber Ihr Vater ist bereits vorver-
storben und hat seinerseits keine
weiteren Nachkommen und also
Geschwister Ihrerseits hinterlas-
sen. In diesem Fall treten tat-
sächlich Ihre beiden Halbge-
schwister an die Stelle Ihrer vor-
verstorbenen Mutter als Allein-
erben.
Nun hat das neue Erbrecht, wel-
ches bekanntlich am 1. Januar
1988 in Kraft getreten ist, den
Pflichtteilschutz der Geschwister
und Geschwisterkinder für die
ganze Schweiz aufgehoben. Sie
können also über Ihr Vermögen
völlig frei verfügen und einen
Erben Ihrer Wahl bezeichnen.
Sollten Sie allerdings kein Testa-
ment hinterlassen oder in diesem
Testament nur Vermächtnisse
ausrichten, nicht einen Erben
einsetzen, so gilt grundsätzlich
die gesetzliche Erbfolge, und
Ihre Halbgeschwister werden in
den Genuss der ganzen Erb-
schaft kommen. Im Falle von
Vermächtnissen allerdings mit
der Auflage, diese den begün-
stigten Personen auszurichten.
Eine solche testamentarische Er-
beneinsetzung ist keine eigentli-

bei Zürich
Kurort mit Kultur

und Kurzweil

Pauschalpreis pro Woche Fr. 550.- netto
7 Tage Vollpension im Einzel- oder
Doppelzimmer mit fliessend Warm-
und Kaltwasser, Telefon.
7 Eintritte ins moderne Hallen- und
Freiluft-Thermalschwimmbad (direkt
mit dem Hotel verbunden).
Willkommens-Apèro - Solarium.

Diese Offerte ist gültig bis 31.12.88.
Schneiden Sie diesen Coupon aus
und senden Sie ihn an:

Ochsen ^Badehotel Ochsen*** I Jf I
5400 Baden, Tel. 056/225251 |tsar|

Telex 828 278^^
Ich bin an Ihrer Offerte interessiert. Bitte bestätigen Sie mir eine Reservation

vom bis lür Person(en)

Name Vorname

VC

Adresse
_

PLZ Ort Tel.
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che Enterbung. Für eine solche
müssten spezielle Gründe vorlie-
gen (z.B. schweres Verbrechen
gegenüber Ihnen oder Ihnen na-
hestehenden Familienangehöri-
gen). Eine Enterbung kann so-
dann auch pflichtteilgeschützte
Erben treffen, sofern die Vor-
aussetzungen dafür zutreffen.
In Ihrem Falle können Sie aber
ohne weitere Voraussetzungen
und ohne Rücksicht auf irgend-
welche Pflichtteile über Ihr gan-
zes Vermögen vollständig frei
verfügen. Das ist keine Enter-
bung, sondern die in Ihrem Falle
zulässige Abänderung der ge-
setzlich vorgesehenen Erbfolge.

Etc. z'zzr. Markus Fbexs

Feckteazzwa/f

Ärztlicher Ratgeber

Beeinträchtigung des
Geschmackssinnes
e/ck hm 75 Jakre ak and habe zm
/eZz/ezz Fakr eme .starke Grippe.
Seitdem kazzzz ick zzic/zt me/zr so

gut rz'ecketz, ick kann nur nock
einen TezV des Gesckmacks von
dem, was ick esse,/estste//en.»

Frau C. P. in A

Ein totaler Verlust des Ge-
schmackssinnes ist sehr selten
und meist Folge einer toxischen
Einwirkung von gewissen, heute
nur noch selten gebrauchten
Medikamenten. Viel häufiger als
der Verlust ist die Verminderung

des Geschmacks, wie Sie es im
Anschluss an eine Grippe erlebt
haben. Die meisten von uns ken-
nen ja dieses Gefühl, während
einer starken Erkältung plötzhch
einige Tage nichts mehr zu rie-
chen und zu schmecken, so dass
das Essen und Trinken zu einem
faden Einerlei wird. Normaler-
weise bildet sich diese Störung
innert kurzer Zeit wieder zurück.
Tatächlich gibt es nun Leute, die
nicht mehr ihren vollen Ge-
schmackssinn zurückgewinnen,
was vermutlich etwas mit der
Zerstörung der Geschmackspa-
pillen auf der Zunge durch das

Grippevirus zu tun hat. Da der
Geschmackssinn im Alter ohne-
hin nicht mehr so gut ausgebil-
det ist, werden derartige Beein-
trächtigungen dann doppelt
stark empfunden. Eine wirksame
Behandlung ist leider nicht mög-
lieh. Bevor man sich mit dieser
Feststellung zufriedengibt, soll-
ten jedoch unbedingt andere
mögliche Ursachen wie Zucker-
krankheit, Schilddrüsenhormon-
mangel oder eine Gefässerkran-
kung ausgeschlossen und wenn
nötig auch behandelt werden.

Unbewusste
Handlungen —

Vergesslichkeit
<?/ck mz«s azzzzekmezz, dass es bez

mzr Momente gz'bt, wo z'ck etwas
zzzzkewzzsst macke. ick /zzzde zzzm

Bezspz'e/ Gegenstände nickt mekr,
die ick sonst immer am g/eicken

Ort versorge. F/zaz he/zzrekte ick,
dass ick diese in den Ai^äi/sack
gebe.
Diese Ange/egenkeii mackt mick
zzng/ück/ick, ick bin /izr einen Rat
sekr dankbar.» Frazz F. /I. in F.

Unbewusste Handlungen, an die
man sich später nicht mehr erin-
nert, sind eine allgemeinmensch-
liehe Erfahrung, die selbst uns
Jüngeren von Zeit zu Zeit pas-
siert. Ich kann Sie also damit
trösten, dass Sie sich mit Ihrem
Problem in guter Gesellschaft
befinden. Nun schildern Sie al-
lerdings etwas nicht gerade All-
tägliches mit dem möglichen
Ablegen von Gegenständen in
den Kehrichtsack, und ich kann
Ihre Sorge darüber gut verste-
hen. Ich bin aber fast sicher,
dass Sie die vermissten Gegen-
stände nicht weggegeben, son-
dem verlegt haben. Dies wieder-
um hat weniger mit einer unbe-
wussten Handlung als mit ver-
mehrter Vergesslichkeit zu tun.
Versuchen Sie sich in dieser Be-
ziehung neu zu organisieren, in-
dem Sie in einem kleinen Notiz-
büchlein stets sofort und syste-
matisch aufschreiben, wo Sie
einen Ihnen heben und teuren
Gegenstand versorgen (damit
sind nicht etwa nur sog. wertvol-
le Dinge gemeint). Versuchen Sie
auch Ihr Gedächtnis zu trainie-
ren durch regelmässiges Lesen,
Schreiben, Teilnahme an Ge-
sprächen mit anderen oder Mit-
machen in einer Seniorengruppe
an Ihrem Wohnort.

Dr. med. Feter Kok/er

Fahrstühle
und

Krankenmobilien
von

SANITAS
A. Bleuer

Zentralste 13, 2500 Biel - B ieririe
Telefon 032 - 2314 73

Fahrstuhl Nachtstuhl Bettheber

Verlangen Sie unseren illustrierten Gesamtkatalog.
Wir können Sie individuell beraten.
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